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Beratungsfolge Termin Behandlung Status 

Flughafen-, Planungs- und 
Bauausschuss 

08.05.2017  öffentlich 

 
 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 122 "NOVA Neufahrn auf dem 
ehemaligen AVON Gelände" - Würdigung der Stellungnahme LRA Freising 
Immissionsschutzbehörde 
 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme LRA Freising – Immissionsschutzbehörde vom 23.01.2017 
 



 
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Dem Hinweis wird gefolgt und die Angabe in der Planzeichnung bezüglich der 229 Pkw-Stell-
plätze (Bestand) entfernt.  
 
Durch die Festsetzung von Emissionskontingenten unter dem Punkt D. 13 im geltenden Be-
bauungsplan Nr. 122 kann sichergestellt werden, dass die Immissionsgrenzwerte an den 
schützenswerten Nutzungen in der Umgebung eingehalten werden. Diese Festsetzung wird 
durch die Änderung des Bebauungsplans nicht berührt. Des Weiteren ist durch die Änderung 
der Festsetzung zur Höhenentwicklung nicht beabsichtigt, die Gesamtanzahl der Stellplätze 
im Planungsgebiet zu erhöhen. Lediglich die Verteilung der Stellplätze wird durch die Er-
richtung einer dritten Parkgeschossebene auf dem nördlichen Parkhaus verändert. Dabei 
wird sich die Situation für schützenswerte Nutzungen in der Umgebung voraussichtlich eher 



verbessern, da hierdurch im südlichen Planungsgebiet weniger Stellplätze hergestellt werden 
müssen. Die Situation an den Grundstücksausfahrten verbleibt voraussichtlich unverändert. 
Im Zuge des Bauantragsverfahrens ist ein entsprechendes Gutachten, welches die Einhal-
tung der festgesetzten Emissionskontingente nachweist, zu erstellen. Eine entsprechende 
Festsetzung wird in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Diskussionsverlauf:  
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss beschließt die Würdigung entsprechend dem 
Sachvortrag.  
 
Im Bauantragsverfahren ist durch ein schalltechnisches Gutachten die Einhaltung der 
Immissionskontingente nachzuweisen.  
 
Die Bauleitplanung wird entsprechend angepasst.  
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 
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